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Schiilermitverantwortung

Terminologie, Inhaltlichkeit, Auspragungen, Chancen

Hans Zemp

1. Fragen der Benennung und Umschrei-
bung

Die Terminologie im Bereiche der SMV ist
bis heute nicht eindeutig festgelegt; so gibt
es verschiedene Begriffe, die entweder syn-
onym verwendet werden oder zumindest teil-
weise den gleichen Begriffsinhalt ausdriik-
ken. Umgekehrt werden voneinander abwei-
chende Systeme oft mit dem gleichen Be-
griff bezeichnet.

Einige einschldagige Begriffe enthalten als
vorangestellten Wortbestandteil das ,Selbst-’:
Selbstregierung, Selbstverwaltung, Selbst-
bestimmung. Dieses ,Selbst’ kam vor dem
1. Weltkrieg auf und war damals gemiss
SCHEIBE (1966° «der Ausdruck der radi-
kalen Umwendung in der Padagogik, die die
Erziehung unter die Forderung ,vom Kinde
aus’ gestellt hatte und analog auch die
Schule vom Schiiler aus sehen und gestal-
ten wollte» (ebd., 24). ,Schiilerselbstregie-
rung’ ist eine direkte Ubersetzung des eng-
lischen ,selfgovernment’; dieser Begriff ist
ebenso wie ,Schilerselbstverwaltung’ dem
Rechts- und Staatsleben entnommen.
Anstelle des ,selbst’ verwendete man mit der
Zeit haufiger das ,mit’; dieses ist «in zahl-
reichen Verbindungen bedeutungsvoll ge-
worden als Ausdruck der Verbundenheit der
Menschen untereinander, ihrer gegenseiti-
gen Verpflichtungen, ihrer Rechte und For-
men der Zusammenarbeit» (SCHEIBE, 1966°,
24). So spricht man heute sehr viel haufiger
von Schilermitverwaltung, -mitgestaltung
oder -mitbestimmung und verwendet die
Wortverbindungen mit ,selbst’ nur noch fir
entsprechende Radikalformen.

Drei Begriffe stehen im Vordergrund der ak-
tuelien padagogischen Diskussion: Schiler-
mitverwaltung, Schilermitverantwortung
(SMV) und Schilermitbestimmung (SMB).
Im folgenden werde ich versuchen, die Be-
griffe nach ihrer Inhaltlichkeit zu deuten
und sie gegeneinander abzugrenzen.

a) Schulermitverwaltung

In dieser Bezeichnung steckt die Vorstel-
lung, dass der Schiiler die Schule in erster

Linie administrativ und organisatorisch mit-
tragen solle. Die aktive Verwaltung des Zég-
lings erstreckt sich in diesem System somit
nur auf einen Teilbereich des Schullebens.
Allerdings werden in der Literatur ,Schuler-
mitverwaltung’ und ,Schulermitverantwor-
tung’ oft synonym verwendet, und auch die
inhaltlichen Vorstellungen decken sich offt
weitgehend.

b) Schilermitbestimmung (SMB)

Die Forderungen progressiver Erziehungs-
wissenschafter gehen heute stark in Rich-
tung einer vermehrten Mitbestimmung des
Schiilers im Gesamtbereiche der Schule
und des Unterrichts. Fragen nach der Form,
dem Ausmass und der rechtlichen Fixie-
rung stehen dabei im Vordergrund. Der Be-
griff selbst ist wirtschaftlichen Modellvor-
stellungen entnommen; Mitbestimmung ver-
steht sich als institutionell gesicherte Inter-
essenvertretung der Schiler und wird nicht
selten gedacht als schulische Analogie zu
den Gewerkschaften im Bereiche der Wirt-
schaft.

c) Schiilermitverantwortung (SMV)

SCHEIBE (1966°%) umschreibt das Wesen der
SMV mit folgenden Worten: «Schilermitver-
antwortung ist die Bezeichnung fur ein frei-
williges, moglichst aus eigener Initiative
kommendes mitverantwortliches Beteiligt-
sein der Schilerschaft am Leben und an der
Arbeit der Schule mit Hilfe der daftr vorge-
sehenen Einrichtungen, insbesondere der
Schulervertretung» (ebd., 25).

BANASCHEWSKI umschreibt die SMV als
«faktische Teilnahme der Schiler am Pla-
nen und Gestalten des Schullebens, erst
zweitens ist damit die Institution gemeint,
die diese Mitverantwortung einsichtsvoll und
mutig anfeuert, unterstitzt und reprasen-
tiert» (zit. nach HANDBUCH FUR LEHRER,
19632, Bd. 3, 452).

Der Begriff ist heute eher im Schwinden be-
griffen; so spricht das ,WORTERBUCH DER
PADAGOGIK' (1971%) nur mehr von «Schi-



lerselbstverwaltung, besser Schilermitver-
waltung oder Schilermitgestaltung» (ebd.,
485). Auch im ,FISCHER LEXIKON’' (1964)
wird der entsprechende Sachverhalt nur
noch unter dem Stichwort der ,Schilermit-
verwaltung’ behandelt. Hingegen konnte
sich die Abkirzung ,SMV’ in der Literatur
und in den deutschen Erlassen und Verord-
nungen bis heute halten. AUERNHEIMER
halt diese Abklrzung fir einen Ausweg, der
es erlaubte, sich weder fur den Begriff der
,Schulermitverantwortung’ noch fiir jenen
der ,Schilermitverwaltung’ zu entscheiden;
hinter ,SMV’ kénnten sich somit beide Be-
griffe verbergen (vgl. ebd., 1971, 58). Auch
bei HENZ (1971°) bleibt die Unterscheidung
letztlich im unklaren: «SMV ist die Mitwir-
kung der Schiler bei der Ordnung und Ge-
staltung des Schullebens» (ebd., 284). Eine
klare Abhebung des Begriffs der ,Schilermit-
verantwortung’ von verwandten Begriffen
versucht KUNZ, indem er SMV als
eine bestimmte Haltung bezeichnet, die jed-
welcher Art von partizipativem Stil voraus-
gehen misse und sie bedinge. Die ubrigen
Begriffe bezeichneten lediglich Formen und
Systeme.

Allen Definitionsversuchen liegt letztlich
zentral der Gedanke des verantwortlichen
Mittragens der Institution Schule durch den
Schiler zugrunde. Unter den Begriff der
SMV kbnnen somit all jene Formen und Sy-
steme von Schilermitbeteiligung subsumiert
werden, welche zu ihrer Grundlage und Vor-
aussetzung diese mitverantwortliche Haltung
des Schulers haben.

d) Mitverantwortung und Mitbestimmung

«Man Ubernimmt nur dann Mitverantwortung
— moégen die Aufgaben auch noch so wich-
tig sein —, wenn man zuvor die betreffende
Gemeinschaft als die seine erfahren und an-
genommen hat. Nur derjenige, der das klei-
ne oder grosse Reich, in dem er leben, tatig
werden und Verantwortung dbernehmen soll,
auch als sein eigenes ansehen kann, ge-
winnt Personalitat und dbernimmt als Per-
son Aufgaben» (GROOTHOFF, zit. nach Fi-
SCHER LEXIKON, 1964, 252). Ein Schiler
ist also viel eher bereit, sich mit einer Schu-
le zu identifizieren, in der er auch selber
mitsprechen, mitgestalten, mitbestimmen
kann. Daraus misste man folgern, dass

echte Mitverantwortung nur dort realisiert
werden kann, wo der Schiler auch (iber
konkrete Mitbestimmungsmaoglichkeiten in
dieser oder jener Form verfiigt. Umgekehrt
muss eine MB ohne gleichzeitige verant-
wortliche Haltung fiir das Ganze als eher
fragwirdig bezeichnet werden. Die beiden
Begritfe stehen somit nicht gegeneinander,
sondern bedingen sich gegenseitig. Diese
Auffassung ist heute fester Bestandteil eines
modernen SMV-Verstédndnisses, wahrend die
,klassische SMV’ davon nicht immer aus-
reichend Kenntnis nahm.

2. Arten der SMV

AMREIN (1963) schlagt eine Einteilung nach
funf Gesichtspunkten vor: nach Initiant,
Zweck und Ziel, Begrindung, Form und An-
wendung (ebd., 23 ff.). In der formalen Aus-
pragung wird jeweils auch das quantitative
und qualitative Ausmass der Mitbestimmung
ersichtlich, weshalb hier die Einteilung nach
der Form gemass AMREIN wiedergegeben
sei:

a) organisiert von

oben: Bestimmung der Verantwortlichen
durch die Erzieher: System von Trotzendorf,
Jesuitenschulen

unten: «demokratisches Wahlverfahren»
Beispiel: P. Flanagans Boys Town

b) Ausmass der Mitbestimmung

absolut: Die letzte Instanz ist der Beschluss
der Zdglinge; der Erzieher hat sich zu fugen.
Beispiel: Jugendkollektiv von MAKARENKO
partiell oder relativ: Der Erzieher besitzt
letzte oder mitbestimmende Kompetenz
Beispiel: Boys Town, amerikanische Grup-
penpadagogik

c) Mitbestimmung als

«bindungslose Freiheit»: Ablehnung jedwel-
cher Beschrankung individueller ,Freiheit’.
Beispiel: Wandervogel, auch die Landerzie-
hungsheime WYNEKENS tendierten in diese
Richtung

«Gebundene Freiheit»: freie Unterwerfung
unter eine selbstgewollte Disziplin und Au-
toritat.

Beispiel: Boys Town u. a.

Gelegentlich tauchen Versuche auf, den
Demokratiegehalt eines Schulmodells an je-
nem eines demokratischen Staatsmodells
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zu messen und zu werten. Solche Vergleiche
sind aber solange grundsatzlich fragwiirdig,
als sie die sozio-kulturellen und jugendpsy-
chologischen Vorgegebenheiten der Schule
unberiicksichtigt lassen. Logischerweise
kann nur die Radikalform der totalen SB als
echte Schulerdemokratie bezeichnet wer-
den. Die ubrigen Schulformen mit integrier-
ter SMB tragen je nachdem quantitativ und
qualitativ verschiedene demokratische Ele-
mente in sich, wobei ,demokratisch’ vorerst
einfach mit ,Moglichkeit (oder Recht) auf
Mitbestimmung’ zu ubersetzen ware. In ei-
ner mit staatsrechtlichen Begriffen- operie-
renden Schuldemokratie mussten allem vor-
an die Fragen der Rechtlichkeit der MB, der
Kompetenzhoheit und der Kompetenzvertei-
lung und -abgrenzung zwischen den einzel-
nen Interessengruppen geklart werden.
Das Feld, innerhalb dessen sich SMV zu ver-
wirklichen vermag, kann durch zwei Extrem-
formen abgesteckt werden:

1. durch jene Art von SMV, wo der Schiler
nur zur Ausfihrung einzelner Auftrdge des
Erziehers herangezogen wird, bis

2. hin zur absoluten Selbstbestimmung der
Schiiler, wie sie beispielsweise A. S. Neill
in England verwirklicht hat.

3. Abgrenzungen

SMV reicht in ihrer Komplexitat in den ge-
samten schulischen Bereich hinein und er-
hélt ihre besondere Bedeutung auf dem Ge-
biete der Personlichkeitserziehung und der
politisch-sozialen Bildung. SMV wird aber
haufig nur unter dem verengenden Blickwin-
kel der politischen Bildung gesehen oder
mit dieser geradezu identifiziert. SMV muss
aber unter einem umfassenderen Aspekt ge-
sehen werden, auch wenn sich auf dem ge-
nannten Gebiet die Notwendigkeit und die
Méglichkeit zur Anwendung der Mitbestim-
mung besonders deutlich manifestiert.

SMV muss als umfassender Sammelbegriff
fur eine verantwortliche Haltung gegeniber
dem Ganzen gedeutet werden, was Schiiler-
mitbestimmung als wesentlichen Bestandteil
mit einschliesst, wobei jedoch das Ausmass
der Mitsprache und Mitbestimmung und ihre
institutionalisierten Formen im konkreten
Fall recht verschieden sein kdnnen.

Der relativen Unschérfe des Begriffes wegen
stellt sich im Einzelfall haufig die Ermes-

sensfrage, was ,noch nicht’ und was ,nicht
mehr’ unter diesen Begriff zu subsumieren
sei. Ich wiirde jedoch meinen, dass je nach
Alter und Reife der Schiiler nach verschie-
denen Vorstufen und Stufen der SMV unter-
schieden werden misste, dass also der pro-
gressive Charakter ein wesentliches Merk-
mal echter SMV zu sein hatte. Jene Form,
die sich lediglich im Uberlassen von (fremd-
bestimmten) Ordnungs- und Organisations-
formen erschopft, kann im besten Fall als
erste Vorstufe zu einer SMV bezeichnet wer-
den. Eine vollentwickelte SMV hatte unbe-
dingt Gewahr zu bieten fir eine ernsthafte
Wahrnehmung legitimer Schilerinteressen.
Totale Selbstbestimmung der Schiler fallt
jedoch ihrem Wesen nach nicht mehr in den
Bereich der Schulermitverantwortung. Wo
eine radikale Kompetenzverschiebung vom
Lehrkorper auf den Schiiler stattgefunden
hat, kann nicht mehr sinngemass von Schi-
lermitverantwortung gesprochen werden. Ei-
ne Schule mit totaler Selbstbestimmung
kann sich jederzeit von den Schiilern in ih-
rer Funktion oder in ihrer Existenz in Frage
stellen lassen, was bei einer Schule mit in-
tegrierter SMV nicht der Fall ist; somit zeigt
sich hier indirekt die relative Systemtreue
der SMV.

Genugt umgekehrt ein blosses ,vertrauendes
Gewadhrenlassen’ des Erziehers gegeniber
dem Schiiler, um schon von SMV sprechen
zu kénnen? Ware ein solch unbestimmtes
System nicht allzusehr der Willkur oder gar
der Launenhaftigkeit der Erzieher ausge-
setzt? Eine SMV musste gerade solch mog-
licher menschlicher Schwachen wegen ei-
nen gewissen gesicherten Grad an /nstitu-
tionalisiertheit aufweisen, die entweder
rechtlich oder im Sinne einer freiwilligen
Selbstbindung der Schulleitung und des
Lehrkérpers gewéhrt sein misste, damit von
einer echten SMV gesprochen werden kénn-
te.

4. Bedeutung der SMV

Schulermitverantwortung, Schilermitbestim-
mung sind Dimensionen schulischen Verhal-
tens, welche im Zuge einer verstarkten De-
mokratisierung der gesellschaftlichen Be-
reiche und Institutionen einen vermehrten
Aktualitdtsbezug gewonnen haben. Bei der
Bearbeitung dieser Thematik wird man im-



mer wieder mit subjektiven Wertungen und
Glaubensséatzen politischer, weltanschauli-
cher und auch péadagogischer Observanz
konfrontiert. Beim gegenwartig herrschen-
den Trend lasst sich wohl unschwer voraus-
sagen, dass die aktive Mitverantwortung des
Schulers in der Schule von morgen einen
festen Platz einnehmen wird. Sie setzt weit-
gehend einen sozial-integrativen Fihrungs-
stil voraus, was ein gewisses Umdenken in
breiten Lehrerkreisen erfordern wird. SMV
verlangt vom Lehrer ein Mehr an Arbeit, an
Umtrieben, an padagogischem Einsatz und
Kdénnen, ein Ernst-Machen mit dem Glauben
an die Vernunft und an die relative Reife des
Heranwachsenden, die bewusste und beja-
hende Einkalkulierung des Risikos und da-
mit eines mdglichen Versagens des Schii-
lers. Ein Ernst-Machen aber auch mit der
Hinfuhrung des Jugendlichen zu echter in-
nerer und Aausserer Mindigkeit und damit
zum wahren Menschsein. Fir den Schiler
bedeutet Mitverantwortung einen Zuwachs
an Freiheit und damit eine Chance friiher
Bewahrung, eine Einladung zum Mitdenken
und Mitbewaltigen, einen machtigen Appell
an seine selbsterzieherischen Kréfte. SMV —
wirde ich meinen — darf nicht zur Schiler-
diktatur und nicht zum Verzicht auf Erzie-
hung fuhren. Die erzieherische Substanz
zwischen Lehrer und Schiler muss gewahrt
werden; ein Weniger an Fremdbestimmung

muss zugleich fur den Schiiler ein Mehr an
Selbsterziehung bedeuten, fiir den Lehrer
impliziert sie einen Abbau an ,einsamen Ent-
schlussen’, an Anordnung und Befehl zugun-
sten einer vermehrten partnerschaftlichen
Haltung. Mit einem Wort — SMV bedeutet
Demokratisierung des Lehrer-Schiler-Ver-
héltnisses im Rahmen des Vorgegebenen
und Mdéglichen.
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Die Bedeutung der Oberstufenschiiler als Konsumenten

Auswertung einer Umfrage der Konferenz Schweizerischer Oberstufenlehrer

Anton Ris

Im Rahmen ihres Projektes «Junge Konsu-
menten» — im November vergangenen Jah-
res hat dazu in Bern eine vielbeachtete kso-
Arbeitstagung stattgefunden — hat die Kon-
ferenz  Schweizerischer Oberstufenlehrer
mittels einer Umfrage versucht, Genaueres
uber das Konsumverhalten unserer Oberstu-
fenschiler (7. bis 9. Schuljahr) zu erfahren.
Von den rund 600 an Schulklassen in ver-
schiedenen Regionen der deutschsprachi-
gen Schweiz verschickten umfangreichen
Fragebogen sind ziemlich genau 500 beant-
wortet wieder eingegangen. Die Arbeitspa-

piere sind offenbar bei Lehrern und Schiu-
lern auf reges Interesse gestossen! Die Aus-
wertung hat einerseits Bekanntes bestétigt,
andererseits aber Uberraschende Resultate
ergeben. Die Ergebnisse seien im Folgenden
zusammengefasst und kommentiert:

Stark entwickelter Erwerbssinn

Die Antworten belegen in erwartetem Masse,
wie bedeutend der Jugendliche als Geld-
besitzer in Erscheinung tritt. Er verfugt ent-
weder durch den Zustupf von Eltern und

598



	Schülermitverantwortung : Terminologie, Inhaltlichkeit, Ausprägungen, Chancen

